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V

Vorwort

Die Grundsteuer ist eine der ältesten Steuern. Obwohl fast jeder von ihr betrof-
fen ist, nahm sie in der öffentlichen Diskussion idR einen gegenüber anderen
Steuern nachrangigen Platz ein. Dabei waren die gleichheitsrechtlichen Defizite
der Einheitswerte zuletzt offenkundig. Es bedurfte allerdings erst der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 18. April 2018, um die Grundsteuer auf das
Tableau des Gesetzgebers zu bringen. Die Reform war nunmehr alternativlos ge-
worden.

Die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich der Reformprozess vollzog,
waren für die politischen Akteure mitnichten einfach. Politisch scheute man die
teilweise unvermeidbare Steuererhöhung gerade wegen ihrer Folgewirkungen für
den ohnehin angespannten Mietwohnungsmarkt. Jeder wusste, dass es nicht nur
Reformgewinner geben konnte. Gleichwohl war es ebenso politisch gewollt, den
Gemeinden ihre stabilste – weil konjunkturunabhängige – Einnahmequelle zu er-
halten. Eine Abschaffung stand nie wirklich zur Diskussion. Diese politische Aus-
gangslage traf wiederum auf zwei Determinanten, die nicht zur Disposition der Po-
litik standen: Auf der einen Seite geht der demographische Wandel auch an der
Finanzverwaltung nicht spurlos vorbei. Eine Massenvollzugsaufgabe muss mit mög-
lichst wenig Personal erfüllbar sein. Auf der anderen Seite ist das verfassungsrecht-
liche Korsett zu nennen. Das Bundesverfassungsgericht gesteht dem Gesetzgeber
zwar einen weiten Spielraum in Ansehung des Belastungsgrundes zu, verknüpft
dies sodann aber mit der Bemessungsgrundlage (insbesondere den Bewertungs-
regeln) und fordert eine gewisse Folgerichtigkeit ein.

Der Kompromiss war am Ende ein Bundesgrundsteuerrecht mit einer verkehrs-
wertorientierten, aber die Bedürfnisse der Finanzverwaltung nach Automatisierung
berücksichtigenden Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Schaffung einer Ab-
weichungsgesetzgebungsbefugnis für die Länder. Von Letzterer haben zwischen-
zeitlich einige Länder Gebrauch gemacht – sei es zur Regelung wertunabhängiger
Bemessungsgrundlagen (mit unterschiedlicher Akzentuierung in Bayern, Ham-
burg, Hessen und Niedersachsen), sei es zur Schaffung einer wertabhängigen, aber
nur den Grund und Boden erfassenden Bemessungsgrundlage (so Baden-Württem-
berg) oder sei es auch nur zur abweichenden Belastungsverteilung zwischenWohn-
und Nichtwohnnutzung (so Sachsen und das Saarland).

Für nicht wenige Steuerberater und vor allem viele Unternehmen mit Grund-
besitz ist das neue Grundsteuerrecht bereits jetzt ein Thema. Die breite Masse der
Bürger und Bürgerinnen wird hingegen erst in zwei noch anstehenden Phasen mit
dem neuen Recht in Berührung kommen. Das betrifft die Eigentümer und Eigen-
tümerinnen zuerst im Hinblick auf ihre Pflichten in Ansehung der Bewertung,
wenn im Jahr 2022 die ersten Finanzverwaltungen über die Grundsteuer informie-
ren und sodann die Steuererklärungspflicht aktiviert wird. Was die Grundsteuer-
reform in Heller und Pfennig bedeutet, werden die Bürger und Bürgerinnen hin-
gegen erst ab 2025 realisieren – zuerst die Eigentümer als Adressaten der
Grundsteuerbescheide und die Mieter zeitlich versetzt mit der Nebenkostenabrech-
nung für 2025.

Nun ist es bis zum Jahr 2025 noch ein bisschen Zeit. Für die im Jahr 2022 anlau-
fende Bewertung der wirtschaftlichen Einheiten gilt aber bereits das „neue Recht“.
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Das ist auch die Perspektive dieses Kommentars: Kommentiert wird das Grund-
steuerrecht, das für die Hauptfeststellung auf den 1.1.2022, die Hauptveranlagung
auf den 1.1.2025 und die Grundsteuererhebung ab 2025 maßgeblich ist. Der Prak-
tiker, der Antworten auf grundsteuerrechtliche Fragen betreffend die Erhebungs-
zeiträume bis einschließlich 2024 sucht, wird aber ebenso fündig werden. Denn die
Reform des Grundsteuerrechts war vornehmlich eine Reform der Bemessungs-
grundlage. Das GrStG selbst folgt auch nach der Reform den tradierten Pfaden
und hat lediglich in §§ 33, 34 GrStG eine partielle Veränderung erfahren. Zum
weit überwiegenden Teil ist die Kommentierung der Vorschriften des GrStG daher
auch eine Kommentierung für die Erhebungszeiträume bis einschließlich 2024.

Der Kommentar ist weitgehend systematisch konzipiert, enthält allerdings auch
einen Grundlagenteil, der neben historischen, steuersystematischen und verfas-
sungsrechtlichen Gesamtdarstellungen einzelne Fragen des Grundsteuerrechts vor
die Klammer zieht (zB steuerstrafrechtliche Fragen). Die Kommentierung der ein-
zelnen Vorschriften erfolgt stets unter Berücksichtigung des normativen Gesamt-
umfeldes, in dem die Einzelvorschrift gesehen werden muss – sei es innerhalb des
Grundsteuerrechts (vor allem in Ansehung der Bezüge zwischen GrStG und
BewG), sei es darüber hinaus (zB im Hinblick auf die kommunalrechtlichen Bezüge
oder Fragen des Verwaltungsvollstreckungs-, des Immobiliarvollstreckungs- und
des Insolvenzrechts im Zusammenhang mit der Verwirklichung von Steuerschuld
und -haftung). Durch die umfassenden Verweisungen und Verknüpfungen wer-
den Zusammenhänge sichtbar gemacht und zugleich unnötige Wiederholungen
vermieden. Insoweit hat es sich als äußerst vorteilhaft erwiesen, dass lediglich
zwei Autoren für das Gesamtwerk gemeinsam verantwortlich waren.

Dieser Kommentar war zuerst für das Jahr 2021 angekündigt. Am Ende hat es ein
Jahr länger gedauert. Das lag freilich nicht an uns. Der Kommentar soll ein vollstän-
diges Bild des Grundsteuerrechts wiedergeben. Daher war es unerlässlich, auf die
Landesgesetzgeber und vor allem die Verwaltungsvorschriften zum neuen Bundes-
grundsteuerrecht zu warten. Dies alles fand aber erst im Dezember 2021 seinen Ab-
schluss. Der Kommentar ist damit nun auf dem Rechtsstand Januar 2022.

Wir danken dem Verlag C.H.Beck für die Förderung unserer Idee, den uns ge-
währten Vertrauensvorschuss und die Aufnahme in die „Gelbe Reihe“. Ganz herz-
lich danken möchten wir vor allem unserer Lektorin, Frau Juliane Schmalfuß, und
dem Rest des Verlagsteams für die hervorragende Betreuung des Werkes (und der
Autoren).

Hinweise und Anregungen der Leser nehmen wir gerne entgegen (am einfachs-
ten an marcel.krumm@wwu.de).

Goch/Münster, im Januar 2022 Die Verfasser
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